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SVM – OUTDOORSPORT 
Schutz- und Hygienekonzept 

 

Stand: 20.02.2022 
 

Für den Einlass und Nutzung gilt:
für aktive SPORTLER 

die 3G-Regel ! 
Geimpft, genesen oder getestet 

(PCR-Test, höchstens 48 Stunden oder  
PoC-Antigentest (Schnelltest), höchstens 24 Stunden). 

für ZUSCHAUER 
die 2G-Regel ! 
Geimpft oder genesen. 

 

 

Kinder unter 6 Jahre und minderjährige Schüler die regelmäßige in der Schule getestet werden, sind frei! 

Für haupt- und ehrenamtliche Übungsleiter gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet)! 
 

Ausschluss vom Trainings- und 
Wettkampfbetrieb und Verwehrung 
des Zutritts zur Sportstätte inklusive 
Zuschauer für 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 

• Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, 
unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 
Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder 
Schwere).  

Im kompletten Kabinenbereich gilt 
Maskenpflicht (FFP2-Maske oder 
Jugendliche bis 16 Jahre medizinische 
Gesichtsmaske), ausgenommen hier-
von sind die Nassbereich! 
Kinder unter 6 Jahre sind befreit. 
 

Bei Betreten und Verlassen des 
Kabinenbereiches sowie des Spielfeldes 
ist Jeder verpflichtet, eine Reinigung der 
Hände mittels Desinfektionsmittel 
durchzuführen! 

 

Die Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 1,5 m zu anderen 
Personen wird im kompletten 
Kabinenbereich und im Außenbereich 
empfohlen! 

 

Die Duschräume sind nur von einer 
Person zu betreten und die 
Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum 
zu beschränken! 

 
Die Umkleidekabinen sind während 
der Nutzung ständig zu durchlüften! 

 
 
Die Nutzung der vereinseigenen 
Sauna ist auf SVM-Mitglieder 
begrenzt. Für die Teilnahme gilt die                 
2G-Regel (geimpft oder genesen)! 

 

Die SVM Corona-Gesundheitsregeln müssen 
einmalig von jedem Trainingsteilnehmer 
unterschrieben vorliegen (bei Minderjährigen einschl. 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten)! 

Die Toiletten müssen nach der Benutzung vom 
Benutzer desinfiziert werden! 

Keine Begrüßungsrituale, Abklatschen, in den Arm 
nehmen, gemeinsames Jubeln und gemeinsames 
Einlaufen der Teams! 

Jeder Spieler verwendet seine eigene 
Getränkeflaschen! 

Kein Spucken und Nasenputzen auf dem Spielfeld! 

Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit 
Speichel befeuchten! 

Die Verwendung von Haartrocknern ist untersagt! 

Der Impfstatus ist durch den Verantwortlichen des 
Heimvereins vor Ort zu prüfen! 

 

Gegenüber Personen, die die SVM Corona-Nutzungsregeln nicht einhalten, 
wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht und der Sportstätte verwiesen! 

 

Bei Rückfragen, bitte an Corona-Beauftragten des SVM gewendet werden. 
SVM - Corona-Beauftragte:  Jörg Ebert (0151/40253435)  &  Matthias Rauh (0172/8618799) 


